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 Veröffentlicht am 20.11.1991

Norm

AÜG §10

Rechtssatz

Zweck des AÜG war es auch, den einer Vereinbarung unangemessenen Entgelts begegnenden, den überlassenen

Arbeitskräften aber in der Regel fehlenden Schutz durch kollektivvertragliche Arbeitsbedingungen und Löhne

auszugleichen und der überlassenen Arbeitskraft insbesondere auch für die überlassungsfreie Zeit einen

angemessenen Entgeltanspruch zu sichern.
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